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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/007/2016 AZ:

07.01.2016

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Erhaltungssatzung "Müllerkoppel"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
21.01.2016 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle hat am 19.05.2015 die Erhaltungssatzung 
„Müllerkoppel“ beraten (siehe Vorlage 12/258/2015) und die Gemeindevertretung sollte 
den Beschluss am 18.06.2015 fassen. Durch die Verschiebung der Gemeindevertretung 
auf den 16. Juli 2015 ist dieses Thema versehentlich nicht auf die Tagesordnung gesetzt 
und beraten worden. Daher wurde die Erhaltungssatzung „Müllerkoppel“ erst in der 
Gemeindevertretung am 19.11.2015 beraten. Die Gemeindevertretung hat das Thema 
zurück an den Bauausschuss verwiesen. Herr Mylius und Herr Johannsen werden über 
die Hintergründe in der Sitzung berichten.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung die 
Erhaltungssatzung „Müllerkoppel“ zu erlassen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:
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